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Rewared-based- 
Crowdfunding

Gegenleistung und Leistungsaus-
tausch = umsatzsteuerbar und 
generell auch umsatzsteuerpflichtig

Soweit die Gegenleistung des Ini-
tiators unter eine Steuerbefreiungs-
vorschrift nach § 4 UStG fällt (z. B. 
innergemeinschaftliche Lieferung 
der Ware an einen in der EU ansäs-
sigen Geldgeber), kann das Entgelt 
doch steuerfrei sein.

Rabatte für Waren/Dienstleis-
tungen des Unternehmens

Waren aus dem Unterneh-
men als Geschenk

Aber auch vom Initiator ge-
schaltete Werbung für das 
Unternehmen des Geld- 
gebers

Geldgeber leistet an den 
Initiator eine Zahlung und 
das Unternehmen verspricht 
dem Investor dafür Ver-
günstigungen auf unter-
nehmenseigene Leistungen/
Waren des Initiators oder 
Geschenke.

Peer-to-Peer- 
oder  
Crowd-lending- 
Crowdfunding

Es handelt sich mehr um eine Dar-
lehenszins-Vereinbarung statt um 
eine vollständige Spende. Deshalb 
muss der geldgebende Investor 
den Vorgang für die USt prüfen: 
Für das bereitgestellte Geld erhält 
er Zinsen als Gegenleistung (im 
Leistungsaustausch).  

Diese Zinsen sind grds. umsatz-
steuerbar – soweit der Spender 
im Rahmen seines Unternehmens 
handelt – aber nach § 4 Nr. 8a UStG 
steuerfrei. Stellt eine Person aus 
dem Privatbereich die Gelder gegen 
Zinsen zur Verfügung, liegt kein 
steuerbarer Vorgang für diese vor.

Der Geldgeber leiht im Rah-
men des Crowdfunding das 
Geld zu einer festgelegten 
Verzinsung und Tilgung.

Häufigere Anwendungsfälle 
finden sich im Immobilien-
bereich!

Die Zinsen müssen nicht in 
Geld geleistet werden (kann 
auch ein Geldgutschein für 
Wareneinkäufe sein).

Der Geldgeber wendet dem 
Initiator des Crowdfunding 
das Geld nicht dauerhaft zu, 
sondern leiht dieses. Hierfür 
erhält er Zinsen.

Crowd-investing-   
oder Equitiy-based- 
Crowdfunding

Gegenleistung und Leistungsaus-
tausch = umsatzsteuerbar

Jedoch ist die Übertragung von 
Gesellschaftsanteilen an einem 
Unternehmen nach § 4 Nr. 8 UStG 
von der USt befreit; Sie müssen die 
Geldleistung damit als steuerfreien 
Umsatz deklarieren.

Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen am Unter-
nehmen

Im Rahmen des Crowdfun-
dings spendet ein Geldgeber 
an das Unternehmen und 
erhält für diesen Zuschuss 
einen Anteil am Unterneh-
men oder einen Anteil am 
Gewinn.

Donation-based-  
Crowdfunding

keine Gegenleistung und  
kein Leistungsaustausch 

keine Umsatzsteuerbarkeit

Danksagung als Karte  

Erwähnung im Internetauf-
tritt in einem News-Artikel 
zum Crowdfunding-Erfolg.

Vorsicht: Es darf sich aller-
dings nicht um weitere Wer-
bung für den Geldgeber, z. B. 
für dessen Unternehmen, 
handeln (= dies ist als Gegen-
leistung anzusehen).

Der Spender leistet an den 
Initiator des Crowdfunding 
eine Zahlung ohne materiel-
le/ finanzielle Gegenleistung 
zu erwarten.

Alternativ: Die Gegenleistung 
des initiierenden Unterneh-
mens ist von untergeordne-
tem Wert.

Crowdfunding-
Modell

FolgeBeispieleSachverhalt

Steuerliche Konsequenzen von 4 Crowdfunding-Modellen


